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GISCHWISTT LT
Se*sit*chqllrr<irvl* mit tlbrrltuie C*r li*rrelt*dt llib+*l

Travemünder Allee 5 a, 23568 Lübeck
8 0451-'t 2284800, Fax 0451-1 2284890

Geschwister-Prenski-Schule, TBvemünder All6e 5 a - 23568 Lübeck
Geschwister-Prenski-Schule. Luebeck@Schule. LandSH-de

lnkrafttreten des Masernschutzgesetzes arn 1. März 2020
hier: Umsetzung an unserer Schule

Liebe Eltern,

im November 2019 hat der Bundestag das Masernschutzgesetz'beschlossen, das zum 1. März 2020 in Kraft treten
wird.
ln der Sache geht es darum, dass Sie für lhre Kinder, die an unserer §chule angemeldet werden, einen Nachweis
zum Mäsernschutz erbringen müssen.
Wir als Schule sind vom Gesetzgeber verpflichtet, den Masernschutz unserer Schülerinnen und Schüler zu
überprüfen. Ferner geht es darum, im Falle einer Nichterbringung des Nachweises bestimmte Folgepflichten zu
erfüllen. Konkret bedeutet dies,

dass für alle Kinder, die ab dem 01. März 2020 entweder im laufenden Schuljahr oder zum Beginn des
Schuljahrs 2A27/22.ffi*X**hg;^k*.Lr:***l än unserer Schule aufgenommen werden wollen, ein Nachweis
gemäß Masernschutzgesetz erbracht werdon muss.

Der erforderliche Nachweis kann wie folgt erbracht werden durch:

hinreichenden lmpfschutz gegen Masern (zwei Masern-lmpfungen),

kann {Dauer, während der nicht gegen Masern geimpft werden kann, ist mit anzugeben},

o.g. Nachweise bereits vorgelegen hat.

Sie_ haben die Möglichkeit, uns bereits zur Anmeldung den erforderlichen Nachweis zum Masernschutz
rrorzulegenl

Bitte beachten 5ie hierzu die beiliegenden Informationen:

Wie weise ich Masern-lmpfungen oder Masern-lmmunität nach

Datenverarbeitung bei Schülerinnen und Schülern zur Umsetlung des Masernschutzgesetzes des
Bundes in den Schulen.

a

a

Mit freundlichen Grüßen

i+
$t

r
t

Kai Kuchenbecker
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im Impfausweis?
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Wenn Sie keine Einträge ru Masern finden oder nur den

Eintrag zur ersten Impfung, machen Sie einen lmpftermin
bei Ihrem Arzt/Ihrer Arztin.

Feh[t Ihnen eine Unterschrift und/oder der Praxisstempet,

kann Ihr Arzt/Ihre Arztin diese eventuell ergänzen, da atte

Impfungen in dieser Praxis auch in Ihrer Patientenakte doku-
mentiert werden.

-,. !.]".\

lÄlenn Sic dis *inträge ru d*n ärnpfung*n
nicht {ind*n lcännen:

* In ätteren Impfausweisen sind die Masern-Impfungen

häufig atleine dokumentiert, in neueren Impfauswei-
sen finden Sie meist einen gemeinsamen Eintrag für
Masern, Mumps und Rötetn {MMR).

4 Die Kreuze können sich auch auf unterschiedl.ichen

Seiten befinden, wenn z.B. noch andere impfungen
zwischen den Einträgen notiert sind.

r'::.1,,, i
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:-.tr,.i: ':' :::.

'.l aa'.::,:, . ::
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Wie finde ich dieAngaben zu Masern-Impfungen

Der Impfausweis bietet lhnen eine übersicht, wann Sie gegen

was von wem geimpft wurden.

ffi Sctrtagen Sie zuerst die Seite auf, wo die Impfungen für
Masern bzw.

&
' M,umps und Rötrtn rwei Kreuae tbei einjährigen Kindern

vor dem 2. Geburtstag: L Kreuz) finden.

ä Kontroltieren Sie, ob in den Zeilen rnit den Kreuzen eine

Unterichrift der: Aztin.oder des Arztes und ein praxis-

stempel vorhand,en si4d,',

* Wenn beide lrnpfqngen'ibei einjährigen Kindern vor dem
2. Geburtstag; l Impfung) mit Unterschrift und praxis-

, stempel in Ihrem Impfausweis stehen, können Sie das
Dokument bei dem Leiter bzw. der Leiterin der Einrich-
tung zur Prüfung vorlegen. Alternativ kommt eine Bestä-

tigung in etektronischer Form in Betracht.

::a:a'
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Welche Angaben muss das
ärztliche Zeugnis über Masernschutz
enthalten?

Ein ärztliches Zeugnis bescheinigt das Vortiegen eines Masern-

schutzes oder einer Kontraindikation zur Masern*Impfung

und soltte daher Folgendes enthalten:

lo{a*hw*is {iher sinc* axsreirh*nden Ma**rn*
In'cpfscirutt

Ein ausreichender Masern-Impfschutz besteht, wenn ab

einem Alter von 12 Monaten mindestens eine Schutzirnpfung
gegen Masern und ah einem Alter von 24 Monaten zwei
Schutzimpfungen gegen Masern durchgeführt wurden.

oder

ä{aehwe{r ilh*r au*r*irfuends Marer**§mnr*nität
Ein ausreichender Masernschutz besteht auch, wenn eine
Immunität gegen Masern vorliegt, zum Beispiel aufgrund
einer zurückliegenden Infektion mit Masern. D!e Immunität
kann durch eine Blutuntersuchung im Labor festgestellt
werden.

oder

f{a*hwcis {lber medlaixiscltr l{*ntrai*dikati*r*en
Manche Personen können sich aufgrund bestimmter
Umstände, wie z. B. Schwangerschaft oder Beeinträchtigun-
gen des Immunsystems, nicht impfen [assen. personen, bei
denen eine sogenannt€ medizinische Kontraindikation (dau-

ernd oder vorübergehend) vortiegt, müssen dies durch ein
ärztliches Zeugnis bescheinigen. Bei einer vorühergehenden
Kontraindikation muss die Dauer, während der nicht geimpft
werden kann, mit angegeben sein.

Wie belegen Sie, dass Sie Ihren
ausreichenden Masernschutz schon
einmal nachgewiesen haben?

Personen, die ihren Impfschutz oder ihre Immunität schon

einmal nachgewiesen haben, können sich dies von einer

staatlichen Stelle oder der Leitung der Einrichtung, in der sie

betreut oder beschäftigt waren, bestätigen lassen und bei der

neuen Prüfung (2.8" bei einem Wechsel der Einrichiung)vor-
Iegen.

!!or,:rrcrnhqrin

1;r-::-;rj*t: I r':1.: -::rrr' ir-it gi::i i r :,11t; ; i I 1 llt: ,t\,ttai:laj'r li, j{lii:
Äiiir ii tri.i : i;,.,r.;3 l.;s,l rry I 1.1;;'1.

iii.ll,ill lt i,l)lir] j,ilr.r:'::l t.:iti. t.|i.::,? ril;:rjt:::il.:riritir:,';ilt": 1Ui ,. ... .

.r.:':: i6r1,rl i'.i;ti;-ir:it;lli;t t: . . ::.. , -, . .. ^r : l,i:.ti.

üiese §ürgcrinfsrfiii{ifln wird ar:{ dai l-{olnepage

äww.ma*erfi s{hr:tx-d* k*at*r,l*s a*m ü*wntead angeb*l*n.
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lnformationen zur Datenverarbeitung bei Schülerinnen und Schülern zur Umsetzung
des Masernschutzgesetzes des Bundes in den Schulen

Die Geschwister-Prenski-Schule verarbeitet Daten der Schülerin oder des Schülers $owie -
bei Minderjährigkeit - der Eltern zur Umsetzung des Masernschutzgesetzes des Bundes (Ge-
setz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der lmpfprävention). Mit diesen Daten-
schutzhinweisen möchte die Geschwister-Prenski-Schule nachstehend gemäß Art. 13 Da-
tenschutz - Grundverordnung (D§GVO) über diese Datenverarbeitung informieren.

Verantwortlicher gemäß Art. 4 Nummer 7 DSGVO ist Kai Kuchenbecker, Geschwister-
Prenski-Schule, Gemeinschaftsschule mit Oberstufe der Hansestadt Lübeck, Tra-
vemünder Allee 5a, 23568 Lübeck, Geschwister-Prenski-Schule.Lu-
ebeck@Schule. LandSH. de

Der Datenschutzbeauftragte gemäß Art. 37 DSGVO ist der Datenschutzbeauftragte
des Bildungsministeriums für die öffentlichen Schulen
E-Mail: Saterr*chr+lqbqAt;.fnffiglq.f"S, "h.illq#hiryt. iqfi dq{.',49"
Telefon: 0431/988-2452

lH Die personenbezogenen Daten der Schülerin oder des Schülers werden zur Umset-
zung des Masernschutzgesetzes des Bundes durch die Geschwister-Prenski-Schule
erhoben. Danach hat die Schule den Nachweis zu prüfen, ob die Schülerin oder der
Schüler über einen ausreichenden lmpfschutz gegen Masern verfügt, eine lmmunität
gegen Masern aufweist oder aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht ge-
gen Masern geimpft werden kann.

Der gemäß Masernschutzgesetz des Bundes erforderliche Nachweis kann gegenüber
der Schule wie folgt erbracht werden:

setz) über einen hinreichenden lmpfschuE gegen Masern (zwei Masern-lmp-
fungen)

nicht geimpft werden kann {Dauer, während der nicht gegen Masem geimpft
werden kann, ist mit anzugeben)

schutzgesetz entsprechend umfassten Stelle, dass ein vorstehender Nachweis
bereits vorgelegen hat

Kann der Nachweis nicht oder nicht in zureichender Art und Weise erbracht werden, ist
die Schule verpflichtet, diese Tatsache zusammen mit weiteren personenbezogenen
Daten unvezüglich an das zuständige Gesundheitsamt zu übermitteln. Diese Benach-
richtigungspflicht bestehi nicht, wenn es um eine Neuaufnahme in die Schule geht und
das Kind oder der Jugendliche noch nicht oder nicht mehr gesetzlich schulpflichtig ist;
eine Betreuung in der Schule scheidet dann aus.

t.
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lV. Folgende Daten werden verarbeitet:

Abs. I Satz 1 lnfektionsschutzgesetz) erforderliche Nachweis durch bzw. für die
belrgffene P.erson gegenüber der Schule erbracht oder nicht bary, nicht zu-
reichend erbracht worden ist.

Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift der Hauptwohnung oder des gewöhn-
lichen Aufenthaltsortes, falls abweichend: Anschrift des derzeitigen Aufenthalt-
sortes und - soweit vorliegend - Telefonnummer und eMail-Adresse der betrofte-
nen Person sowie - bei Minderjährigkeit - Name, Vorname, Anschrift der Haupl
wohnung oder des gewöhnlichen Aufenthaltsortes, falls abweichend: Anschrift
des derzeitigen Aufenthaltsortes und - soweit vorliegend - Telefonnummer und
eMail-Adresse der Eltern

Die für den Nachweis bei der Schule vorgelegten Dokumente werden nicht gesondert
verarbeitet (beispielsweise durch Anfertigung einer Kopie und Aufnahme in die Schü-
lerakte), sondern nur für die Sichtung und Prüfung, ob der Nachweis erbracht oder
nicht bzw. nicht zureichend erbracht worden ist.
Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung sind:

§ 2 Nummer 16, § 20 Abs. I bis 10, 13 lnfektionsschutzgesetz

Vl. Die Daten werden an folgende Stellen weitergegeben

Daten zu Ziffer lV. gegebenenfalls an das zuständiqe Gesundheitsarnt zu über-
mitteln (siehe: Ziffer lll).

insbesondere für die Beratung der Schule hinsichtlich einer ordnungsgemäßen
Umsetzung des Masernschutzgesetzes eine Datenübermittlung an die zuständi-
gen Schulaufsichtsbehörden erfolgen.

Vll. Dauer der Speicherung der Daten:

Die Daten zu Zitfer lV. werden - soweit ein Schulverhältnis begründet wird oder bereits
besteht - Bestandteil der Schülerakte und sind 2 Jahre nach Ablauf des Schuljahres zu
löschen, in dem das Schulverhältnis beendet worden ist.

VIII Zu der Verarbeitung der personenbezogenen Daten besteht bei Vorliegen der erforder-
lichen Voraussetzungen jeweils das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, Einschräp-
kung der Verarbeitung und Löschung gemäß Artikel 15 bis 18 DSGVO

Sollten Sie von lhren oben genannten Rechten Gebrauch machen, wird hier geprüft, ob
die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.

lX. Es besteht das Recht auf Beschwerde beim Unabhängigen Landeszentrum für Daten-
schutz Schleswig-Holstein (ULD), Holstenstraße 98, 24103 Kiel, E-Mail: me1ltffidal€n'.
eehUjegrutrilry,.dq, Tel.: 0431 988 1200. Das ULD bietet auch verschlüsselte E-Mail-
(änrn,rnifation Jn (f,ttos,llw*w.Oatenscnutzzentrum.UelartifeUtOOg-.html)


